
 
 

 

Kein Recht auf mehr Urlaubstage wegen Corona-Quarantäne 

 

 

Wer seinen Urlaub in Corona-Quarantäne verbringen musste, hat keinen 

Anspruch darauf, die freien Tage nachzuholen. 

Denn eine Quarantäne sei nicht vergleichbar mit einer Krankheit. 

 

Der Europäische Gerichtshof hat dies in einem Urteil vom 14. Dezember 2023 

entschieden. 

 

Ziel des Urlaubs sei es, sich von der Arbeit zu erholen. Dem stehe eine 

Quarantäne, anders als eine Krankheit, nicht entgegen. 


